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Wichtige neue Entscheidung 
 
Wasserrecht: Zu den Grenzen der Sachbescheidungskompetenz der Wasserrechts-
behörde bei der beschränkten wasserrechtlichen Erlaubnis 
 
§ 8 Abs. 1, § 10 Abs. 1 Alt. 1, § 12 Abs. 1 Nr. 2 WHG, Art. 15 BayWG, Art. 54 Abs. 1 
Satz 1, Art. 56 Abs. 1 BayStrWG 
 
Bohrung zur Vorbereitung des Neu- bzw. Ausbaus einer Eisenbahnstrecke  
(sog. Brenner-Nordzulauf)  
Beschränkte wasserrechtliche Erlaubnis  
Keine Sachbescheidungskompetenz der Wasserrechtsbehörde für straßen- und  
wegerechtliche Sondernutzungserlaubnis 
 
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 25.07.2023, Az. 8 CS 23.517 
 
 
 

Orientierungssatz der LAB: 

Zwar ist gem. § 12 Abs. 1 Nr. 2 WHG die wasserrechtliche Erlaubnis zu versagen, 

wenn das Vorhaben auch andere als wasserrechtliche Anforderungen nicht erfüllt. 

Mangels Konzentrationswirkung der beschränkten wasserrechtlichen Erlaubnis darf 

die Wasserrechtsbehörde ihre Entscheidung jedoch nicht auf solche außerhalb der 

Wasserwirtschaft liegenden Anforderungen stützen, für die neben der wasserrecht-

lichen Zulassung gesonderte behördliche Zuständigkeiten bestehen und besondere 

Verfahren vorgeschrieben sind.  

 



- 2 - 
 

Hinweis: 

Mit der vorliegenden Entscheidung hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof 

(BayVGH) die Beschwerde einer kreisangehörigen Gemeinde (im Folgenden: Antrag-

stellerin) zurückgewiesen, mit der sich diese gegen die sofortige Vollziehbarkeit einer 

der Beigeladenen erteilten beschränkten wasserrechtlichen Erlaubnis für die Nieder-

bringung einer Erkundungsbohrung für eine Grundwassermessstelle zur Vorberei-

tung des Neu- bzw. Ausbaus der Eisenbahnstrecke Brenner-Nordzulauf wandte.  

 

1. Die Antragstellerin führte im Wesentlichen aus, dass die wasserrechtliche Erlaub-

nis gegen das Rücksichtnahmegebot verstoße, denn das von der Beigeladenen 

geplante Vorhaben, der sog. Brenner-Nordzulauf, würde, insbesondere in der nun-

mehr gewählten Trassenführung, die schützenswerten Interessen der Antragstel-

lerin und ihrer Bürger massiv beeinträchtigen. Die Baumaßnahme werde ein  

äußerst schützenswertes Trinkwasservorkommen, dessen Ausweisung als Was-

serschutzgebiet bevorstehe, zerstören. Mit der Bohrung sei zudem eine massive 

Zerstörung und Beeinträchtigung der schützenswerten Landschaft verbunden, da 

das Grundstück, auf dem die Bohrung niedergebracht werden solle, unmittelbar 

nördlich an ein Landschaftsschutzgebiet anschließe und zudem an eine im 

Ökoflurkataster ausgewiesene Fläche grenze. Außerdem sei die Zufahrt zu dem 

Bohrgrundstück nur über einen im Eigentum der Antragstellerin stehenden Weg 

möglich, der jedoch nur als öffentlicher Feld- und Waldweg gewidmet sei. Die Vor-

nahme der Bohrung sei somit nur unter benutzungswidriger Inanspruchnahme ge-

meindlicher Flächen möglich. Zudem werde durch den Transport von schwerem 

Gerät die Wegfläche beschädigt. 

 

2. Das Verwaltungsgericht und der BayVGH haben bereits die Antragsbefugnis der 

Antragstellerin entsprechend § 42 Abs. 2 VwGO verneint.  

 

Die in der Sache vorgetragenen Einwände gegen das Neu- bzw. Ausbauvorhaben 

Brenner-Nordzulauf könnten nur Gegenstand eines Rechtsschutzverfahrens ge-

gen den darauf bezogenen Planfeststellungsbeschluss sein, weil andernfalls die 

Voraussetzungen für eine vorbeugende Unterlassungsklage bzw. einen vorbeu-

genden einstweiligen Rechtsschutz gegen ein sich noch im Stadium der Planung 

befindliches (planfeststellungsbedürftiges) Vorhaben unterlaufen würden. Durch 
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das streitgegenständliche Bohrvorhaben würden keine vollendeten Tatsachen in 

Bezug auf das Gesamtvorhaben geschaffen. Eine Verletzung des wasserrecht- 

lichen Rücksichtnahmegebots scheide ebenfalls aus. In Bezug auf die Geltend-

machung von Belangen des Natur- und Landschaftsschutzes sei die Antragstelle-

rin ebenfalls nicht antragsbefugt, da sie nicht berechtigt sei, sich zur Sachwalterin 

von Belangen des Gemeinwohls zu machen.  

 

Hervorzuheben sind die Ausführungen des Senats zu den Grenzen der Sachbe-

scheidungskompetenz der Wasserrechtsbehörde bei der beschränkten wasser-

rechtlichen Erlaubnis:  

 

Auch aus dem vorgebrachten Einwand, für die Bohrung auf dem streitgegenständ-

lichen Grundstück werde bestimmungswidrig ein im Eigentum der Antragstellerin 

stehender öffentlicher Feld- und Waldweg benutzt, ergebe sich nicht die Möglich-

keit einer Verletzung eines subjektiven Rechts im Sinne des § 42 Abs. 2 VwGO. 

Der Bescheid greife nicht in die Rechte der Antragstellerin als Straßenbaulast- 

trägerin für den öffentlichen Feld- und Waldweg ein, da er insoweit keine Rege-

lung treffe. Die Frage der Zuwegung zur Bohrstelle gehöre nicht zum Prüfpro-

gramm einer beschränkten wasserrechtlichen Erlaubnis nach § 8 Abs. 1, § 10 

Abs. 1 Alt. 1 WHG i.V.m. Art. 15 BayWG. Zwar sei gem. § 12 Abs. 1 Nr. 2 WHG 

die wasserrechtliche Erlaubnis zu versagen, wenn das Vorhaben auch andere als 

wasserrechtliche Anforderungen nicht erfülle. Jedoch dürfe die Wasserbehörde 

ihre Entscheidungen nicht auf solche außerhalb der Wasserwirtschaft liegende 

Anforderungen stützen, wenn für diese neben der wasserrechtlichen Zulassung 

gesonderte behördliche Zuständigkeiten bestehen und besondere Verfahren vor-

geschrieben sind. Eine Konzentrationswirkung der (beschränkten) wasserrecht-

lichen Erlaubnis sehe das Gesetz nicht vor. Für die Sondernutzung an einem  

öffentlichen Feld- und Waldweg gelte Art. 56 Abs. 1 BayStrWG (Rn. 13; Einfügung 

in kursiver Schrift durch die Landesanwaltschaft). 

 

3. Die vorliegende Entscheidung zeigt damit aus Sicht der Landesanwaltschaft eine 

wichtige Begrenzung des behördlichen Prüfprogramms im Rahmen von § 12 

Abs. 1 Nr. 2 WHG auf: Die Sachbescheidungskompetenz der Wasserrechts- 
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behörde endet bei der beschränkten wasserrechtlichen Erlaubnis nach § 8 Abs. 1, 

§ 10 Abs. 1 Alt. 1 WHG i.V.m. Art. 15 BayWG in Bereichen, in denen gesonderte 

behördliche Zuständigkeiten bestehen und besondere Verfahren vorgeschrieben 

sind. Denn eine formelle Konzentrationswirkung sieht das Gesetz bei dieser Art 

der wasserrechtlichen Zulassungsentscheidung nicht vor.  

 

Anders gestaltet sich der Umfang des materiellen Prüfprogramms bei der  

(gehobenen) Erlaubnis nach § 15 WHG und der wasserrechtlichen Bewilligung, 

denn dort ergibt sich eine formelle Konzentrationswirkung durch den verfahrens-

rechtlichen Verweis von Art. 69 Satz 2 BayWG auf Art. 75 Abs. 1 Satz 1 Halb-

satz 2 BayVwVfG.  

 

Ob die Wasserrechtsbehörde im Rahmen solcher Zulassungsentscheidungen 

dann tatsächlich nach § 12 Abs. 1 Nr. 2 WHG auch Fragen einer Sondernutzung 

an öffentlichen Feld- und Waldwegen prüfen müsste, hat der BayVGH vorliegend 

nicht entschieden. Aus Sicht der Landesanwaltschaft wäre dies jedenfalls nicht  

naheliegend, da Konzentrationsnormen ihre Konzentrationswirkung nur entfalten, 

soweit die jeweilige Gestattungspflicht nach dem betroffenen Rechtsbereich geht. 

Bei einer Gewässerbenutzung, die der wasserrechtlichen Zulassung bedarf und 

bei einer Nutzung öffentlicher Straßen, für die eine straßenrechtliche Sondernut-

zungserlaubnis erforderlich ist, dürfte es an einer solchen „Identität des Gestat-

tungsgegenstands“ fehlen. Die Straßenbenutzung ist eine vorgelagerte Handlung, 

die nicht unmittelbar im Zusammenhang zur Gewässerbenutzung steht.  

 

Abschließend ist in diesem Kontext noch auf Konzentrationsnormen aus dem 

Fachrecht wie z.B. in Art. 56 Satz 1 Nr. 1 Halbsatz 1 BayBO hinzuweisen. Entfällt 

durch die wasserrechtliche Zulassung etwa das Erfordernis einer Baugenehmi-

gung, sind die materiellen Anforderungen aus diesem Bereich – unabhängig von 

§ 12 Abs. 1 Nr. 2 WHG – nach Art. 56 Satz 2 BayBO von der Wasserrechts- 

behörde zur Geltung zu bringen.  

 

 

Höfler 
Oberlandesanwalt 
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